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Steuertipps für Unternehmer 
 
 

Abgesehen von den alljährlich wiederkehrenden Steuertipps,  
� wie Halbjahresabschreibung für Investitionen, die noch kurz vor dem Jahresende 

getätigt werden; 
� Möglichkeit der Sofortabsetzung von Investitionen mit Anschaffungskosten bis 400 € 

(exklusive USt bei Vorsteuerabzug) als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); 
� Steuersparen durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von 

Erträgen bei Bilanzierern bzw Vorziehen von Ausgaben und Verschieben von 
Einnahmen bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern  

möchten wir Sie vor allem auf folgende Steuersparmöglichkeiten hinweisen: 
 
 
1. Gewinnfreibetrag 
Der Gewinnfreibetrag (GFB) steht allen natürlichen Personen unabhängig von der 
Gewinnermittlungsart zu und beträgt bis zu 13 % des Gewinns, derzeit aber maximal  
45.350 € (vor 2013: 100.000 €) pro Jahr.  Für Veranlagungsjahre 2013-2016 wurde nämlich 
der 13%-ige Satz für den Gewinnfreibetrag auf Gewinne bis 175.000 € eingeschränkt. Für 
Gewinne zwischen 175.000 € und 350.000 € können nur mehr 7% und für Gewinne 
zwischen 350.000 € und 580.000 € 4,5% als GFB geltend gemacht werden. Für Gewinne 
über 580.000 € gibt es gar keinen GFB mehr. 
Bis 30.000 € Gewinn steht der GFB jedem Steuerpflichtigen automatisch zu 
(sogenannter Grundfreibetrag =  3.900 €). Ist der Gewinn höher als 30.000 €, so steht ein 
über den Grundfreibetrag hinausgehender (investitionsbedingter) GFB nur zu, wenn der 
Steuerpflichtige im betreffenden Jahr bestimmte Investitionen getätigt hat. Als Investitionen 
kommen abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 
mindestens vier Jahren (zB Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKW, EDV, 
Gebäudeinvestitionen) oder bestimmte Wertpapiere (Anleihen sowie Anleihen- und 
Immobilienfonds; siehe Deckungswertpapiere für Pensionsrückstellung) in Frage. Nicht 
geeignet als Investitionsdeckung für den GFB sind alle nicht abnutzbaren Anlagen (wie zB 
Grund und Boden), unkörperliche Wirtschaftsgüter (wie zB Rechte, Patente, 
Finanzanlagen mit Ausnahme der erwähnten Wertpapiere), weiters PKWs, Kombis, 
Luftfahrzeuge, GWGs, gebrauchte Anlagen und Investitionen, für die eine 
Forschungsprämie in Anspruch genommen wird. Ausgeschlossen sind auch Investitionen, 
die von einem Unternehmen erworben werden, das unter beherrschendem Einfluss des 
Steuerpflichtigen steht (ausgenommen bei zentralen Einkaufsgesellschaften im Konzern). 
Am einfachsten ist es, die für den investitionsbedingten GFB erforderliche 
Investitionsdeckung bei Gewinnen über 30.000 € durch Wertpapiere zu erfüllen. Zu diesem 
Zweck sollte etwa Mitte bis Ende Dezember gemeinsam mit dem Steuerberater der 
erwartete steuerliche Jahresgewinn 2013 geschätzt und der voraussichtlich über 3.900 € (= 
Grundfreibetrag!) liegende Gewinnfreibetrag nach den oben dargestellten Stufen ermittelt 
und entsprechende Wertpapiere gekauft werden.  
 
 
TIPP:  Auch für selbständige Nebeneinkünfte (zB aus einem Werk- oder freien 

Dienstvertrag), Bezüge eines selbständig tätigen Gesellschafter-
Geschäftsführers oder Aufsichtsrats- und Stiftungsvorstandsvergütungen steht 
der GFB zu.   
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TIPP:  Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung steht nur der 
Grundfreibetrag (13% von 30.000 € = 3.900 €) zu; in diesem Fall muss daher für 
den GFB nichts investiert werden. 

 
 
2. Spenden aus dem Betriebsvermögen  
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstigte 
Institutionen sind bis maximal 10 % des Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres 
steuerlich absetzbar. Als Obergrenze gilt der Gewinn vor Berücksichtigung des 
Gewinnfreibetrags. Damit derartige Spenden noch im Jahr 2013 abgesetzt werden können, 
müssen sie bis spätestens 31.12.2013 geleistet werden (Für weitere Details siehe 
Ausführungen zu „Spenden als Sonderausgaben“). 
 
Zusätzlich zu diesen Spenden sind als Betriebsausgaben auch Geld- und Sachspenden im 
Zusammenhang mit der Hilfestellung bei (nationalen und internationalen) Katastrophen 
(insbesondere bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) absetzbar, 
und zwar betragsmäßig unbegrenzt! Voraussetzung ist, dass sie als Werbung 
entsprechend vermarktet werden (zB durch Erwähnung auf der Homepage oder in 
Werbeprospekten des Unternehmens). 
 
TIPP:  Steuerlich absetzbar sind auch Sponsorbeiträge an diverse gemeinnützige, 

kulturelle, sportliche und ähnliche Institutionen (Oper, Museen, Sportvereine etc), 
wenn damit eine angemessene Gegenleistung in Form von Werbeleistungen 
verbunden ist. Bei derartigen Zahlungen handelt es sich dann nämlich nicht um 
Spenden, sondern um echten Werbeaufwand. 

 
 
3. Forschungsprämie 
Seit dem 1.1.2011 gibt es keinen Forschungsfreibetrag mehr, sondern nur mehr eine 
Forschungsprämie. Diese wurde aber auf 10 % der relevanten Forschungsaufwendungen 
(Forschungsausgaben) erhöht. Prämienbegünstigt sind weiterhin die eigenbetriebliche und 
die Auftragsforschung. Prämien für Auftragsforschungen können seit 2012 für 
Forschungsaufwendungen (Ausgaben) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € pro 
Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. Gefördert werden generell Aufwendungen 
(Ausgaben) „zur Forschung und experimentellen Entwicklung“ (dh sowohl 
Grundlagenforschung als auch angewandte und experimentelle Forschung im Produktions- 
und Dienstleistungsbereich, zB auch Aufwendungen bzw Ausgaben für bestimmte 
Softwareentwicklungen und grundlegend neue Marketingmethoden). Die Forschung muss in 
einem inländischen Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen. Das neue 
Verfahren und der genaue Anwendungsbereich sind in der Forschungsprämienverordnung1 
geregelt.  
 
 
TIPP:  Für den Prämienantrag 2013 muss aber nach Ablauf des Wirtschaftsjahres ein 

sogenanntes Jahresgutachten der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 
eingeholt werden. Um größere Sicherheit über die steuerliche Anerkennung von 
Forschungsaufwendungen zu erlangen, besteht die Möglichkeit, im Vornhinein eine 
bescheidmäßige Bestätigung über die begünstigte Forschung für ein bestimmtes 
Forschungsprojekt beim Finanzamt zu beantragen. Dafür ist es notwendig, von der 
FGG ein sogenanntes Projektgutachten einzuholen.   

                                                           
1
 VO zu § 108c EStG und § 118a BAO, BGBl 2012/515 
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4. Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 
Zusätzlich zu den für die Mitarbeiter aufgewendeten externen Aus- und 
Fortbildungskosten können Unternehmer einen Bildungsfreibetrag in Höhe von 20 % 
dieser Kosten geltend machen. Aufwendungen für innerbetriebliche Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen können nur bis zu einem Höchstbetrag von 2.000 € pro Tag für 
den 20%igen BFB berücksichtigt werden. 
 
 
TIPP:  Alternativ zum BFB für externe Aus- und Fortbildungskosten kann eine 6%ige 

Bildungsprämie geltend gemacht werden. Aber Achtung bei internen Aus- und 
Fortbildungskosten: Hier steht keine Prämie zu! 

 
 
5. Abfertigung ALT 
Für Mitarbeiter, die vor dem 1.1.2003 eingetreten sind, gilt bekanntlich noch das „alte" 
Abfertigungsrecht. Dies bedeutet, dass diese Mitarbeiter bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses (im Wesentlichen durch Kündigung des Arbeitgebers, einvernehmliche 
Auflösung, Pensionsantritt) eine von der Dienstzeit abhängige Abfertigungszahlung 
erhalten. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, zur Gänze in das neue Abfertigungssystem 
(„Vollübertritt") zu wechseln (Die ursprüngliche Befristung bis zum 31.12.2012 wurde 
nämlich aufgehoben). Der Arbeitgeber bezahlt in diesem Falle einen mit dem Arbeitnehmer 
in Abhängigkeit von den bisher erworbenen Ansprüchen vereinbarten Übertragungsbetrag 
an die Betriebliche-Vorsorge-Kasse (BVK) und ab dem Übertragungsstichtag den 
laufenden 1,53%igen BVK-Beitrag vom Bruttoentgelt. 
 
 
TIPP: Arbeitnehmer haben dadurch den Vorteil, dass sie ihre Ansprüche mühelos in ein 

neues Dienstverhältnis mitnehmen können. 
 
 
Ein Teilübertritt ist ebenfalls ohne zeitliche Beschränkung möglich. Beim Teilübertritt 
bleiben die bereits erworbenen Abfertigungsansprüche im alten System eingefroren. Ab dem 
Übertragungsstichtag werden Beiträge an die BVK bezahlt. 
 
 
6. Umsatzgrenze für Kleinunternehmer 
Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu 30.000 € sind umsatzsteuerlich 
Kleinunternehmer und damit von der Umsatzsteuer befreit. Je nach anzuwendendem 
Umsatzsteuersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl USt) von 33.000 € (bei nur 
10%igen Umsätzen, wie zB Wohnungsvermietung) bis 36.000 € (bei nur 20%igen 
Umsätzen). Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer in 
Rechnung gestellt werden. Überdies geht der Vorsteuerabzug für alle mit den Umsätzen 
zusammenhängende Ausgaben verloren.  
 
Unternehmer, deren (Netto-)Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr 100.000 € nicht 
überschritten haben, müssen die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) nur quartalsweise 
einreichen (bis 15. des zweitfolgenden Monats nach Quartalsende). Der Unternehmer kann 
jedoch freiwillig mit der Abgabe der UVA für den ersten Kalendermonat eines 
Veranlagungszeitraums mit Wirkung für den ganzen Veranlagungszeitraum den 
Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum wählen. 
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TIPP:  Steuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der 

Kleinunternehmergrenze bewegen, sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die 
Umsatzgrenze von netto 30.000 € im laufenden Jahr noch überschreiten 
werden. In diesem Fall müssten bei Leistungen an Unternehmer allenfalls noch im 
Jahr 2013 korrigierte Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt werden. 

 
 
TIPP: In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung für 

Kleinunternehmer zu verzichten (etwa um dadurch in den Genuss des 
Vorsteuerabzugs für die mit den Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben, zB 
Investitionen, zu kommen). Der Verzicht wird vor allem dann leicht fallen, wenn die 
Kunden ohnedies weitaus überwiegend wiederum vorsteuerabzugsberechtigte 
Unternehmer sind. Ein Kleinunternehmer kann bis zur Rechtskraft des 
Umsatzsteuerbescheids schriftlich gegenüber dem Finanzamt auf die Anwendung 
der Kleinunternehmerregelung verzichten. Der Verzicht bindet den Unternehmer 
allerdings für fünf Jahre! 

 
 
7. Ende der Aufbewahrungspflicht für Bücher und Aufzeichnungen aus 

2006 
Zum 31.12.2013 läuft die 7-jährige Aufbewahrungspflicht für Bücher, Aufzeichnungen, 
Belege etc des Jahres 2006 aus. Diese können daher ab 1.1.2014 vernichtet werden. 
Beachten Sie aber, dass Unterlagen dann weiter aufzubewahren sind, wenn sie in einem 
anhängigen Berufungsverfahren (lt BAO) oder für ein anhängiges gerichtliches oder 
behördliches Verfahren (lt UGB) in dem Ihnen Parteistellung zukommt, von Bedeutung sind.  
Achtung: Für Grundstücke, die ab dem 1.4.2012 erstmals unternehmerisch genutzt werden, 
gilt im Falle einer Änderung der Verhältnisse, die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug 
maßgeblich waren, ein Berichtigungszeitraum für die Vorsteuer von 20 Jahren2. Die 
Aufbewahrungsfrist für Unterlagen derartiger Grundstücke wurde daher auf 22 Jahre 
verlängert3. 
Unabhängig von den gesetzlichen Bestimmungen sollten Sie als Privater sämtliche Belege 
im Zusammenhang mit Grundstücken aufbewahren. Dazu zählen neben dem Kaufvertrag 
vor allem auch die Belege über Anschaffungsnebenkosten (zB Anwalts- und Notarkosten, 
Grunderwerbsteuer, Schätzkosten) sowie über alle nach dem Kauf durchgeführten 
Investitionen. All diese Kosten können nämlich bei der Veräußerungsgewinnermittlung auf 
Basis der tatsächlichen Anschaffungskosten von der Steuerbasis abgesetzt werden. 
Weiters sollten Sie keinesfalls Unterlagen vernichten, die zu einer allfälligen zivilrechtlichen 
Beweisführung notwendig sein könnten (zB Produkthaftung, Eigentumsrecht, Bestandrecht, 
Arbeitsvertragsrecht etc). 
 
 
TIPP:  Falls der Papierberg zu groß wird, kann man die Buchhaltungsunterlagen 

platzsparend auch elektronisch archivieren. In diesem Fall muss allerdings die 
inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein. 

  

                                                           
2
 § 12 Abs 10 UStG. 

3
 § 18 Abs 10 UStG. 
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8. GSVG-Befreiung für „Kleinstunternehmer“ bis 31.12.2013 beantragen 
Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können bis spätestens 31.12.2013 rückwirkend 
für das laufende Jahr die Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach 
GSVG (Ärzte nur Pensionsversicherung) beantragen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 
2013 maximal 4.641,60 € und der Jahresumsatz 2013 maximal 30.000 € betragen 
werden. Antragsberechtigt sind Jungunternehmer (maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den 
letzten 5 Jahren), Männer über 65 Jahre, Frauen über 60 Jahre sowie Männer und Frauen 
über 57 Jahre, wenn sie in den letzten 5 Jahren die obigen Umsatz- und Einkunftsgrenzen 
nicht überschritten haben. 
Seit 1.7.2013 kann die Befreiung auch während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld 
oder bei Bestehen einer Teilversicherung während der Kindererziehung beantragt werden, 
wenn die monatlichen Einkünfte maximal 386,80 € und der monatliche Umsatz maximal 
2.500 € beträgt.  
 
 
TIPP:  Der Antrag für 2013 muss spätestens am 31.12.2013 bei der SVA einlangen. 
 
 
9. Zuschuss zur Entgeltfortzahlung an Dienstnehmer für KMUs 
Klein- und Mittelbetriebe, die regelmäßig weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigen, 
erhalten von der AUVA einen Zuschuss, wenn sie Dienstnehmern (auch geringfügig 
Beschäftigten) auf Grund eines unfallbedingten Krankenstands (Freizeit- oder 
Arbeitsunfall) das Entgelt für mehr als drei Tage fortzahlen müssen. Außerdem erhalten 
derartige Betriebe einen Zuschuss für die Entgeltfortzahlung bei sonstigen 
Krankenständen der Dienstnehmer, wenn der Krankenstand länger als 10 Tage dauert. In 
diesen Fällen wird der Zuschuss aber erst ab dem 11. Krankenstandstag gewährt.  
 
 
TIPP:  Der Zuschuss beträgt 50 % des tatsächlich fortgezahlten Entgelts für maximal 6 

Wochen. Auch wenn die Anträge bis zu drei Jahre nach Beginn der jeweiligen 
Entgeltfortzahlung gestellt werden können, sollte der bevorstehende Jahreswechsel 
genützt werden, um zu überprüfen, ob Ansprüche bestehen. 

 


